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Antrag auf Freistellung vom Unterricht
(Bitte Rückseite – Auszug Schulbesuchsordnung – beachten!)

Name: Vorname:

Klasse: Klassenlehrer1:

Freistellung beantragt am/vom: bis:

Begründung:

Datum: Unterschrift Schüler:

Stellungnahme Klassenlehrer:
(Leistungsstand nach Notenbuch, persönliche Einschätzung, Rücksprache mit Fachlehrern)

Datum: Unterschrift Klassenlehrer:

Stellungnahme Ausbildungsbetrieb:

Datum, Stempel: Unterschrift Ausbildungsbetrieb:

Entscheidung: (bis zu 2 Tage Klassenlehrer und Vorlage an Schulleiter zur Kenntnisnahme; 
über 2 Tage Entscheidung Schulleiter)

Datum: Unterschrift Klassenlehrer oder Schulleiter:

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers ver-
zichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter u. geschlechterneutrale Personen.  Stand 11/2023



Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über den Besuch 
öffentlicher Schulen im Freistaat Sachsen (Schulbesuchsordnung – SBO) - Auszug

§ 4 Beurlaubung

(1) Ein Schüler kann nur in besonderen Ausnahmefällen vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die Beurlaubung soll recht-
zeitig schriftlich bei der Schule beantragt werden. Antragsberechtigt ist der volljährige Schüler, im Falle der Minderjäh-
rigkeit die Erziehungsberechtigten sowie in Fällen des § 5 auch der Ausbildende, der Arbeitgeber oder dessen Bevoll-
mächtigte.

(2) Als Beurlaubungsgründe werden anerkannt
1. Kirchliche Anlässe und Veranstaltungen:

a) Bei konfessionsgebundenen Schülern der Tag ihrer Taufe, ihrer Konfirmation, ihrer Erstkommunion, ihrer Fir-
mung oder der Tag danach;

b) bei Schülern des betreffenden Bekenntnisses und Schülern, die den jeweiligen konfessionellen Religionsun-
terricht besuchen, bis zu drei Tagen für die Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag oder am
Deutschen Katholikentag;

c) bei Schülern des betreffenden Bekenntnisses und Schülern, die den jeweiligen konfessionellen Religionsun-
terricht besuchen, bis zu zwei Tagen im Schuljahr für die Teilnahme an Rüstzeiten und Besinnungstagen. 

2. Schüler, die einer anderen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft angehören als denjenigen, für welche
im Gesetz über Sonn- und Feiertage des Freistaates Sachsen (SächsSFG ) vom 11. November 1992 (SächsGV-
Bl. S. 536) Feiertage vorgesehen sind, werden an deren Gedenktagen oder Veranstaltungen vom Unterricht be-
urlaubt. Die Gleichwertigkeit der Gedenktage oder Veranstaltungen ist zuvor von der Leitung der Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaft  mit der obersten Schulaufsichtsbehörde abzustimmen. Dem Antrag muss eine
schriftliche Bestätigung über die Zugehörigkeit zu der Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft beigefügt
sein, sofern die Zugehörigkeit nicht auf eine andere Weise nachgewiesen ist.

(3) Als Beurlaubungsgründe können insbesondere anerkannt werden:
1. wichtige persönliche oder familiäre Gründe und Anlässe, beispielsweise Eheschließung, Todesfall;
2. die Teilnahme am internationalen Schüleraustausch, soweit die obere Schulaufsichtsbehörde der Durchführung des

Austausches zugestimmt hat; 
3. die Teilnahme an wissenschaftlichen, beruflichen oder künstlerischen Wettbewerben, soweit die oberste Schulauf-

sichtsbehörde der Durchführung des Wettbewerbes zugestimmt hat;
4. die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen sowie an Lehrgängen von Trainingszentren, soweit die Teilnahme

des Schülers von einem Fachverband des Landessportbundes befürwortet wird;
5. Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Gesundheitsamt oder vom Vertrauensarzt einer Krankenkasse veran-

lasst oder befürwortet worden sind;
6. die Glaubhaftmachung des Berufsschulpflichtigen, dass sein weiterer Besuch der Berufsschule der Aufnahme oder

der Fortdauer eines Arbeitsverhältnisses entgegensteht, wobei der Berufsschulpflichtige in keinem Ausbildungsver-
hältnis steht und entweder das Berufsgrundbildungsjahr erfolgreich abgeschlossen hat oder mindestens zwei Jahre
seiner Berufsschulpflicht nachgekommen ist sowie zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Berufsschule volljährig
ist.

(4) Die Beurlaubung kann davon abhängig gemacht werden, dass der versäumte Unterricht ganz oder teilweise nachge-
holt wird, wobei Unterricht im Rahmen von Absatz 3 Nr. 2 angerechnet werden kann.

(5) Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubungen von bis zu zwei Tagen ist der Klassenlehrer, im übrigen der
Schulleiter.

§ 5 Beurlaubung aus betrieblichen Gründen

(1) Bei Berufsschülern sind als Beurlaubungsgründe zusätzlich anzuerkennen: 
1. Prüfung nach dem Berufsbildungsgesetz ( BBiG ) und der Handwerksordnung (HandwO);
2. gesetzlich geregelte Anlässe, insbesondere die Teilnahme an

a) Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Betriebsrates oder der Jugendvertretung nach
§ 37 Abs. 6 und 7 Betriebsverfassungsgesetz ( BetrVG ; BGBl. III S. 801-7), soweit diese Veranstaltungen
Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Betriebsrat oder in der Jugendvertretung erforderlich sind;

b) den Sitzungen des (Gesamt-)Betriebsrates oder der (Gesamt-)Jugendvertretung sowie der Betriebsjugend-
versammlung nach dem Betriebsverfassungsgesetz ; 

c) den  entsprechenden  Veranstaltungen,  Sitzungen  und  Versammlungen  nach  dem Bundespersonalvertre-
tungsgesetz oder dem Sächsischen Personalvertretungsgesetz.

3. Die Teilnahme an überbetrieblichen oder besonderen betrieblichen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Aus-
bildungsstätte, wenn durch die Ausbildungsordnung festgelegt oder durch die zuständige Stelle angeordnet oder
genehmigt wird, dass die Berufsausbildung in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durch-
geführt wird und keine geeigneten Maßnahmen, wie die Vereinbarung über das Vor- und Nachholen des Unter-
richts von ganzen Klassen zur Vermeidung von zeitlichen Überschneidungen von Berufsschulunterricht und Aus-
bildungsmaßnahmen getroffen werden können; Beurlaubungen dürfen eine Gesamtdauer von zwei Unterrichtsta-
gen im Schuljahr nicht überschreiten.  Eine Beurlaubung vom Blockunterricht kann dabei nicht gewährt werden.
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